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Im Zuge der im Netzwerk von Grant Thornton International durchgeführten International 

Relationship Checks sind uns auch keine Befangenheits- oder Ausschlussgründe im Netzwerk 

gemäß§ 271b UGB zur Kenntnis gelangt. 

Den in§ 271a UGB vorgesehenen Regelungen zur internen Rotation wird Rechnung getragen. 

Die Funktion des für die Durchführung der Prüfung verantwortlichen Wirtschaftsprüfers wird 

ab dem Geschäftsjahr 2013/14 von Herrn Univ. Doz. Dr. Walter Platzer auf Mag. Josef 

Töglhofer, Wirtschaftsprüfer, übertragen werden. 

Einer Bestellung unserer Kanzlei zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013/14 stehen 

dementsprechend keine sachlichen oder rechtlichen Gründe entgegen. Ergänzend dürfen wir 

darauf hinweisen, dass unsere Kanzlei in regelmäßigen Abständen im Rahmen des Peer Review 

Programms von Grant Thornton International speziell hinsichtlich ihrer auftragsbezogenen und 

auftragsunabhängigen Qualitätssicherungsmaßnahmen und der von ihr praktizierten 

Prüfungsstandards einer eingehenden Qualitätskontrolle durch Wirtschaftsprüfer aus Kanada, 

Großbritannien, Deutschland und der Türkei unterzogen wird (zuletzt im Jahr 2012). Mit 

15. April 2013 wurde uns die Bescheinigung gemäß§§ 14 und 15 A-QSG vom Arbeitsausschuss

für externe Qualitätsprüfungen erteilt. 
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Mit freundlichen Grüßen

Grant Thornton Unitreu GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellchaft


